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Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 2. Juli 2024 den nachstehenden, 

durch Kabinettsbeschluss vom 27. Juni 2024 gebilligten und festgestellten Ge-

setzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf wird vor 

dem Landtag von der Ministerin für Digitalisierung und Innovation vertreten.  
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Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags 

Vom 

§1

Dem vom 27. November 2023 bis zum 31. Dezember 2023 unterzeichneten Zweiten Staats
vertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachste
hend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 

§2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Art. 3 Abs. 1 Satz 1 in Kraft tritt, ist im
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen bekannt zu geben. Sollte der Staatsvertrag 
nach seinem Art. 3 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos werden, ist dies im Gesetz- und Verordnungs
blatt für das Land Hessen bekannt zu geben. 

Begründung: 

A. Allgemein

1. Zweck und Inhalt des Gesetzes

Die Digitalisierung der Verwaltung über alle föderalen Ebenen hinweg stellt sich angesichts der 
heterogenen IT-Landschaft herausfordernd dar. Die Vernetzung der Verwaltungen bis hin zur 
Integration und Vereinheitlichung von IT-Systemen im Rahmen der digitalen Transformation hat 
starken Einfluss auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Der gewollte und erforderliche fö
derale Ansatz bringt eine Beteiligung aller Ebenen mit sich, bei der Kooperation und das Mitei
nander zunehmend wichtiger werden. Die Zusammenarbeit zielt auf eine Vernetzung aller Ebe
nen und zugleich auf eine Arbeitsteilung ab, die Kosten verteilt und die digitale Transformation 
damit insgesamt finanzierbar bleiben lässt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Digitali
sierung der Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland nicht oder zumindest nicht .in allen 
Bereichen im dezentralen Ansatz - jedes Land bzw. jede Kommune entwickelt und betreibt ei-
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